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Regierungsentwurf Schwarmfinanzierung-Begleitgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Rundschreiben vom 12. Februar 2021 Az.: 4/03 zum Schwarmfinanzierung-Begleitgesetz 
hatten wir Sie über die geplante Verschärfung der Leasing- und Factoringaufsicht im Hinblick 
auf die Anzahl der Geschäftsleiter informiert.  
 
Der Finanzausschuss des Bundesrates hat unser Anliegen  unterstützt und empfiehlt dem 
Bundesrat, sich dafür auszusprechen, größen- und risikoabhängig für kleine Leasing- und Fac-
toringinstitute einen Verzicht auf Anforderung zur Bestellung von zwei hauptamtlichen Ge-
schäftsleitern zu prüfen oder hilfsweise zumindest eine ausreichend bemessene Übergangs-
frist zur Erfüllung der neuen Anforderung über den 1. Januar 2023 hinaus zuzugestehen.  
Diese Empfehlung lässt auf eine entsprechende positive Entscheidung des Bundesrates hof-
fen. Die erste Beratung des Bundesrates und die erste Lesung des Bundestages werden am 
26. März 2021 stattfinden. Der BDL wird sich auch im weiteren parlamentarischen Verfahren 
proaktiv für eine risikoadäquate Leasingaufsicht einsetzen. 
 
Über den weiteren Verlauf halten wir Sie informiert. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesverband Deutscher 
Leasing-Unternehmen e.V. 

  
Dr. Claudia Conen Stefanie Holitschke 
Hauptgeschäftsführerin Referatsleiterin Recht 
 

https://bdl.leasingverband.de/intranet/4-Betriebswirtschaft/Rundschreiben/4-03-2021_Regierungsentwurf_Schwarmfin-BegleitG.pdf

